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RS OGH 1960/9/7 1N45/60 (1N46/60)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1960

Norm

StPO §72

Rechtssatz

Die Tatsache, daß der Referent des Strafsenates beim OGH sich bei der (zum Beschluß erhobenen) Fassung seines

Urteilsentwurfes angeblich weitgehend auf das Croquis der Generalprokuratur gestützt haben soll, rechtfertigt nicht

die Ablehnung dieses Richters.
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